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Europäischer Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2021-2027 
Programm „ESF Plus 2021 - 2027 Bayern“
Hier: Datenerhebung in der Förderaktion S3 - „Kompetenzerwerb für Schülerinnen 
und Schüler in STEP-Technologien“

Anlagen
(1) Informationen für die Teilnehmenden zur Datenerhebung
(2) Fragebogen für Teilnehmende Aktion S3

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Teilnehmende an einem Projekt, das mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus 

(ESF+) mitfinanziert wird, ist die Erhebung bestimmter Daten verpflichtend. Nähere Infor­

mationen dazu finden Sie in den Informationen für die Teilnehmenden zur Datenerhe­

bung (Anlage 1).
Der ProjektträgerA/eranstalter eines ESF-geförderten Projekts muss daher die entspre­

chenden Daten (Anlage 2) bei den Teilnehmenden abfragen. Bei Minderjährigen muss er 

deren Erziehungsberechtigten transparent über die Datenabfrage informieren. Wenn die 

Teilnehmenden das 14. Lebensjahr vollendet haben, muss der Projektträger zusätzlich 

auch diese vor Entscheidung über die Teilnahme über die Datenabfrage informieren.
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SEITE 2

Schülerinnen und Schüler, zu denen keine Daten vorliegen, können an dem ESF-geför- 

derten Projekt nicht teilnehmen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat uns bestätigt, dass unbe­

schadet der datenschutzrechtlichen Verantwortung derjenigen Stelle, welche die Daten 

abfragt, seitens des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus keine fachlich-inhaltli­

che und rechtliche Prüfung gern. § 24 I (1) der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) 

veranlasst ist, da ein Teilnehmendenfragebogen als solches keine wissenschaftlich-pä­

dagogisch motivierte Erhebung an Schulen darstellt.

Bitte unterstützen Sie den Projektträger/Veranstalter des ESF-geförderten Projekts an Ih­

rer Schule bei der Datenerhebung.

Leiter der Verwaltungsbehörde ESF in Bayern


